
  16.11.1966 

www.ris.bka.gv.at  Seite 1 von 1 

Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

16.11.1966 

Geschäftszahl 

1247/66 

Hinweis auf Stammrechtssatz 

GRS wie 2717/51 E 9. Juli 1953 RS 1 

Stammrechtssatz 

Nach § 80 Abs 2 der Dienstpragmatik besteht keine Pflicht der Behörde, bevor sie die Versetzung eines 
für seinen Dienstposten dienstunfähig gewordenen Beamten in den Ruhestand in Erwägung zieht, zu 
prüfen, ob der Beamte auf einen anderen Dienstposten versetzt werden könnte, für den er noch 
dienstfähig wäre. 
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